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Heidenheim, 26.11.2020 

Pressemitteilung 

 

Covid-Abstrich und FFP-2-Maske:  

Mehr Sicherheit bei Geburten 

Bei der Geburt eines Kindes in der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe darf weiter-
hin eine Begleitperson anwesend sein. Es gelten aber ab sofort weitere Sicherheitsvor-
schriften zum Schutz der werdenden Mütter, ihrer Angehörigen und des Personals.  

Möchte der werdende Vater bei einer geplanten Kaiserschnittgeburt mit anwesend sein, sollte ein 
negativer Covid-Abstrich, der nicht älter als 72 Stunden ist, vorgelegt werden. Ist dies nicht mög-
lich, muss die Begleitperson beim Vorbereitungsgespräch für den Kaiserschnitt dabei sein. 

Um bei Geburten eine Covid-Ansteckung des Kreißsaal-Teams durch symptomlose Begleitperso-
nen zu vermeiden, bittet das Kreißsaal-Team diese um das Tragen einer FFP-2-Maske mit CE-
Zertifizierung und ohne Ausatemventil.  
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